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Anlage zu dieser Satzung beigefügten Kos-
tenverzeichnis.
Für Amtshandlungen, für die im Kostenver-
zeichnis weder eine Verwaltungsgebühr be-
stimmt ist, noch Gebührenfreiheit entspre-
chend §§ 3 und 4 SächsVwKG besteht, wird
eine Verwaltungsgebühr erhoben, die nach
im Kostenverzeichnis bewerteten vergleich-
baren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt
eine vergleichbare Amtshandlung, wird eine
Gebühr von 5,00 Euro bis 25.000,00 Euro
erhoben.
Unberührt bleiben Gebührenregelungen, die
schon in anderen Satzungen getroffen sind.
(2) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Ge-
genstandes der Amtshandlung zu berech-
nen, so ist dieser zur Zeit der Beendigung der
Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebüh-
ren, für die im Kostenverzeichnis keine Ge-
bühr vorgesehen ist, beträgt diese 1 % des
Gegenstandes.
(3) Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die
zur Festsetzung der Kosten erforderlichen
Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu
machen sowie die notwendigen Unterlagen in
Urschrift oder beglaubigter Abschrift beizu-
bringen.

§ 4 – Entstehung der Kosten
Die Kosten entstehen mit der Beendigung der
kostenpflichtigen Amtshandlung. In den Fäl-
len, in denen mehrere Amtshandlungen in-
nerhalb eines Verfahrens getätigt werden, mit
der Beendigung der letzten kostenpflichtigen
Amtshandlung oder bei Zurücknahme oder
Erledigung des Antrags.
Bedarf die Amtshandlung einer Zustellung,
Eröffnung oder sonstigen Bekanntgabe, ist
sie damit beendet.

§ 5 – Zeitpunkt der Fälligkeit
Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kos-
tenentscheidung an den Kostenschuldner fäl-
lig, wenn nicht der Verband einen späteren
Zeitpunkt bestimmt.

§ 6 – Auslagen
(1) An Auslagen der an der Amtshandlung
beteiligten Behörden und Stellen werden er-
hoben, soweit im Kostenverzeichnis nicht
Ausnahmen vorgesehen sind:
1. Entschädigungen, die Zeugen und Sach-
verständigen zustehen,
2. Entgelte für Telekommunikationsdienstleis-
tungen, Gebühren für Kopien, Entgelte für
Zustellungsaufträge sowie für Einschreibe-
und Nachnahmeverfahren. Wird durch Be-
hördenbedienstete förmlich oder unter Einhe-
bung von Geldbeträgen zugestellt, ist derjeni-
ge Betrag zu erheben, der bei der förmlichen
Zustellung durch die Post oder Erhebung im
Nachnahmeverfahren entstanden wäre;
3. die durch Veröffentlichung von Bekanntma-
chungen entstehenden Aufwendungen;
4. die Reisekosten im Sinne der Reisekosten-
vorschriften und sonstige Aufwendungen bei
Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb
der Amtsstelle;
5. die anderen Behörden oder anderen Per-
sonen für ihre Tätigkeit zustehenden Beträge.
(2) Auslagen im Sinne des Absatzes 1 werden
auch dann erhoben, wenn die kostenerhe-
bende Behörde aus Gründen der Gegensei-
tigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder
aus ähnlichen Gründen an die anderen Be-
hörden, Einrichtungen oder Personen Zah-
lungen nicht zu leisten hat.
(3) Können nach besonderen Rechtsvorschrif-
ten Auslagen erhoben werden, die nicht nä-
her bezeichnet sind, gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 7 – Anwendung von Bestimmungen
des SächsVwKG

Die in § 25 Abs. 2 SächsVwKG genannten
Bestimmungen des SächsVwKG finden bei
der Erhebung von Kosten nach dieser Sat-
zung entsprechend Anwendung.

§ 8 – Inkrafttreten
(1) Soweit Kostenansprüche nach dem bishe-
rigen Satzungsrecht aufgrund des § 25 Sächs-

Anlage zu § 3 der Kostensatzung des AZV Götzenthal vom 24.06.04

Kostenverzeichnis
Tarif-

nummer Gegenstand Gebühr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
00 Allgemeine Amtshandlungen

(Vorschriften der Tarifgruppen 01 bis 7 gehen den Vorschriften der Tarifgruppe 00 vor)
000 Anordnungen für den Einzelfall 5,00 bis 250,00 Euro
001 Beglaubigungen

Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien und dergleichen von eigenen Urkunden 0,50 Euro je Seite, mindest. 5,00 Euro
002 Bescheinigung

Erteilung einer sonstigen Bescheinigung 5,00 bis 250,00 Euro
003 Akteneinsicht

Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in einem gebührenpflichtigen 1,00 Euro je Akte oder Buch,
Verfahren gewährt wird  mindestens 5,00 Euro

004 Fristverlängerung
1. Verlängerung einer Frist, deren Ablauf einen neuen Antrag auf Erteilung einer gebüh- 1/10 bis 1/4 der für die Genehmi-
renpflichtigen Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung erforderlich machen würde gung oder Bewilligung vorgesehe-

nen Gebühr, mindestens 5,00 Euro
2. Fristverlängerung in anderen Fällen 5,00 bis 25,00 Euro

005 Zweitschriften 1/10 bis 1/2 der für die Genehmi-
Erteilung einer Zweitschrift gung oder Bewilligung vorgesehe-

nen Gebühr, mindestens 5,00 Euro

VwKG bereits entstanden sind, gelten anstel-
le dieser Satzung die Satzungsbestimmun-
gen, die im Zeitpunkt des Entstehens der
Kostenschuld gegolten haben.
(2) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Kostensatzung vom 27.11.2001 außer Kraft.

Meerane, den 24.06.2004
gez. Prof. Dr. Ungerer
(Verbandsvorsitzender)
Hinweis
gem § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbin-
dung mit §§ 5 und 47 des Sächsischen Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit
(SächsKomZG):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss
nach § 52 SächsGemO in Verbindung mit § 5
Abs. 3 und § 47 Abs. 2 SächsKomZG wider-
sprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber dem Zweckverband un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genanntane Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
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